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Schnell untersucht, 
falsch bestraft
Von Brigitte Hürlimann, 12.03.2019

Das hat Potenzial für einen Eintrag im «Guinnessbuch der Rekorde»: Inner-
halb von nur sechs Tagen heisst das Obergericht des Kantons Zürich gleich 
zwei Revisionsbegehren gut. Hat man so etwas schon einmal erlebt?

Dazu muss man Folgendes wissen: Die Revision ist ein ausserordentliches 
Rechtsmittel – ihre Gutheissung führt zur Auäebung eines rechtskrUVigen 
,rteils. Die Boraussetzungen dafür sind allerdings sehr streng: Das Bertrau-
en in die Richtigkeit eines ,rteils müsse «nachtrUglich durch schwerwie-
gende Tatsachen erschüttert werden»x schreibt das Obergericht. Das heisstx 
diese Tatsachen oder jeweismittel haben zwar schon vor der Berurteilung 
eSistiertx wurden vom Gericht aber nicht zur Kenntnis genommen: weil sie 
niemand thematisiert hat.

In unseren beiden FUllen hat sich öedoch nie ein Gericht mit der pache 
beschUVigt. Es geht um zwei ptra9efehlex die nicht angefochtenx dadurch 
rechtskrUVig und zum ,rteil geworden sindx ausgestellt von der ptaats-
anwaltschaV. Also von öener jeh0rdex die den pachverhalt untersucht und 
danach entscheidetx ob der Fall eingestelltx Ner Anklage vor ein Gericht ge-
bracht oder eben Ner ptra9efehl gleich selbst erledigt wirdx was in über ()-
 Prozent aller ptra8Ulle Nassiert. Der sogenannte ordentliche ptrafNrozess ist 
lUngst zum Ausnahmefall geworden.

,nd nun hebt also die II. ptra1ammer des Zürcher Obergerichts via 
Revisionsgesuch zwei rechtskrUVige ptra9efehle auf – undx man staune 
nochmalsx heisst damit zwei jegehren der ptaatsanwaltschaV gut. Es sind 
die zu Richtern mutierten AnklUgerx die verlangenx man m0ge bitte ihre ei-
genen Entscheide auäebenx weil es sich klarerweise um Fehlurteile han-
delt.

po viel zum Themax wie sorgfUltig im Rahmen eines ptra9efehlsverfahrens 
noch untersucht wird – oder eben nicht. HUu6g stützen sich die ptaats-
anwaltschaVen einzig auf die Polizeiaktenx verzichten auf Einvernahmen 
der jeschuldigten oder auf andere jeweiserhebungen. Die jeschuldigten 
wiederum verzichten hUu6g auf eine EinsNrache gegen den ptra9efehl re-
sNektive gegen ihre Berurteilung: weil sie oV nicht verstehenx was da mit 
ihnen Nassiert.

Die beiden Fehlurteilex die aufgehoben worden sind und zur àeubeurtei-
lung zurück an die ptaatsanwaltschaV sNediert werden 5wie von ihr ver-
langt4x betre8en zwei v0llig unterschiedliche pachverhalte.

In einem Fall geht es um einen 3;-öUhrigen Autofahrerx der wegen fahrlUs-
siger K0rNerverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von M) TagessUtzen y 
W) Franken Nlus einer jusse von L)) Franken verurteilt wurde – weil er ei-
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nen Berkehrsunfall verursacht haben soll. Erst im àachhineinx als der ptraf-
befehl rechtskrUVig warx realisierte die ptaatsanwaltschaVx dass nicht der 
Berurteilte am pteuer sassx sondern dessen jruder. Dieser hatte sich mit 
dem Führerausweis des Berurteilten ausgewiesenx was im Zusammenhang 
mit einem weiteren ,nfall au og. Der zweifache ,nfallverursacher gab ge-
genüber der Polizei zux er habe den Führerausweis seines jruders behUn-
digtx weil ihm der eigene entzogen worden war. Der jruder habe dies nicht 
gewusst. Der ahnungslose und v0llig unschuldige penior wurde NromNt Ner 
ptra9efehl bestraV und wehrte sich nicht dagegen.

jeim zweiten Borfall geht es um eine (-öUhrige Doktorandinx die wegen 
Diebstahl zu einer bedingten Geldstrafe von L) TagessUtzen y W) Franken 
Nlus einer jusse von L)) Franken verurteilt wurde  sie hatte nach dem Bor-
fall sogar einen Tag in HaV verbracht. Die Frau wehrte sich zwar gegen den 
pchuldsNruch und die ptrafex reichte ihre EinsNrache aber mit einem Tag 
BersNUtung ein. Der ptra9efehl wurde rechtskrUVig und damit zum ,rteil.

Erst onate sNUter reichte die Berurteilte bei der ptaatsanwaltschaV ein 
medizinisches Gutachten einx das aufzeigtx dass sie an einer schweren Ns -
chischen Erkrankung leidet und zum ZeitNunkt des Diebstahls ihr Handeln 
nicht steuern konnte – sNrich: pie war schuldunfUhig und darf nicht be-
straV werden. Der ptaatsanwaltschaV war zwar bekanntx dass die Frau in die 
Ps chiatrie hatte eingeliefert werden müssenx sie klUrte aber eine allfUllige 
pchuldunfUhigkeit zum TatzeitNunkt o8ensichtlich nicht ab.

arum eigentlich nicht?

it ptra9efehlen sollen assendelikte e zient abgewickelt werden. Ob 
das jestreben nach E zienz der Gerechtigkeit dient oder ein faires Berfah-
ren erm0glichtx steht auf einem anderen jlatt. ittels Revisionsbegehren 
hat sich die Zürcher ptaatsanwaltschaV immerhin in zwei FUllen bemühtx 
unterlassene ,ntersuchungshandlungenx die zu Fehlurteilen führtenx wie-
dergutzumachen. jleibt zu ho8enx dass die ptrafverfolger-Richter ihre eh-
ren daraus ziehen.

Beschluss vom 10. Januar 2019, SR180017, und Beschluss vom 16. Januar 2019, 
SR180022.
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